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Es erübrigen noch die Privatfreundſchaften der
Prieſter nit Laien Im engſten Sinne des ortes, und davon
mo  e ich behaupten, vas der hl Franz Sales von den

Philoth. 3 3. KaTänzen ſagt „Die beſten taugen nichts“
Ird dadurch die Freiheit de vieſters nich elten Iu einer

Weiſe beengt, die höchſt läſtig werden ann. ſcheint darunter die
Amtsthätigkeit, die threr Natur nach univerſeller Art iſt, 3u eiden.

Ird dadurch leicht böſes Blut erregt. Die Gefahr ieg nahe,
daß der Laienfreund Iu Sachen eingeweiht wird, die ihn nichts
angehen, die zu wiſſen für ihn eher ſchädlich als nützlich ſind, und
die er nicht dazu beitragen, ihn im religiöſen Lehen U fördern,
die Im Gegentheile leicht eine Klippe für ihn werden önnen. Es
iſt bei keinen derartigen Freundſchaften die Gefahr ausgeſchloſſen,
daß ſie allmählig erkalten, 10 ogar ſich In das Gegentheil
umwandeln; aß dann die Feindſchaft Um o größer iſt, U nd  —
türlicher die Freundſchaft geweſen Endlich und das iſt meines
lachten ein wichtiger Grund leidet üInter derartigen
Freundſchaften faſt naturgemäß jene, die dem rieſter zunächſt liegt,
und'die in dem angezogenen Artikel dieſer Zeitſchrift mit Recht ſehr

empfohlen wird, ich meine die Freundſchaft mit den Con⸗
fratres, welche durchweg größten Nutzen der Betreffenden und
zur allgemeinen Erbauung aller wohldenkenden Laien gereicht.

Nach dem Geſagten ſcheint der Schluß berechtigt, daß der
Prieſter, der ſeinem Berufe gemäß Allen Alles werden ſoll, eſſen
ſchönſter Ruhm 68 ſt, wenn man von ihm agen kann: Pertran—
Slit benefaciendo (Act 10, 38.), un ſeinem mgange mit Laien
ſich öchſ vorſichtig und umſichtig erweiſen muß. onſt au EL

Gefahr ſe ſtraucheln und Andere erbauen, ſie 3u
ſcandaliſiren. 77  Ee muß m en haben, aber
Vertraulichkeit rommet nicht!“

Darf bin kutholi  Er Friedensrichter In Uordamerika
den Eheconſens kuth Brautleute entgegennehmen?
Von A Zeininger, Rector und Moral⸗-Profeſſor im Provincial⸗Seminar

Francis, Wiskonſin, Nordameriea
II

Der Artikel ber dieſe Frage Im vorigen der Quartal—
I chloß mit der Anſicht, daß ein katholiſcher Friedensrichter
auch katholiſche Brautleute, ohne 3 ſündigen, trauen könne, wenn
ſie durch eine Weigerung, reſpective Ermahnung nicht bewogen
werden konnten, ſich katholiſch trauen zu laſſen

Wie läßt ſich dieſe Uſicht begründen?
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Im vorigen Ttike wurde behauptet, daß 65 Caritate ver⸗

pflichtet ſei, die Trauung verweigern und die eute zu ermahnen,
das Sacrament der Ehe ſo empfangen, wie 8 die Kirche vor
chreibt. Als Grund wurde owohl die Größe des Uebels angegeben,
als auch auf den Umſtand hingewieſen, daß immerhin die offnung
vorhanden ſei, daß durch eine olche Handlungsweiſe des riedens⸗
richters die Sünde ſelbſ verhindert werde Ferner vurde nach
gewieſen, daß weder Nothwendigkeit ihn zwingt, noch ein genügender
run ihn berechtigt, In dieſem 0 das Axiom anzuwenden:
Caritas 011 obligat gravi inCOmmoOdo.

Dieſe Gründe finden aber nicht mehr ihre volle Anwendung
für den Fall, daß trotz der Weigerung und der Ermahnung die
eute ſich nicht umſtimmen laſſen. Denn: Hat der riedens⸗
richter gethan, durch die Nächſtenliebe verpflichtet war.

ſt auch keine H  1 mehr vorhanden, daß die unkirchliche
Trauung Unterbleibt, denn die cute brauchen, ihr brhaben
durchzuſetzen, uLr einem andern Friedensrichter oder einem
proteſtantiſchen Prediger 3u gehen.

Die rage der Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der CoOperatio
In einem conereten Falle gehört den ſchwierigſten Fragen In der
Moral⸗Theologie. geſehen davon, daß 8 oft nicht leicht iſt, die
Cooperatio materialis von der formalis 3u unterſcheiden, bleibt
die andere große Schwierigkeit, nämlich beſtimmen, ob die vor
handenen Gründe die CoOperatio erlaubt machen oder nicht. Aus
dem Weſen der CoOpératio erhellt, daß, 3u beſtimmen,
oh In einem Conereten Falle eln genügender Entſchuldigungsgrund
vorhanden ſei, nicht nur die Größe de Uebels allein, ondern auch
alle Umſtände In Betracht 0 werden müſ

In immer ſehr wichtiger Umſtand, der oft den Au

ſchlag
gibt, iſt die größere oder geringere Wahrſcheinlichkeit, daß der ſünd⸗

Act Ohne Cooperatio Unterbleiben Tde Dieſer Umſtand
viel dazu bei,‚ daß da üuerum CESSaAnS in unſerem Falle ni

ohne weiters als genügender Entſchuldigungsgrund zugelaſſen werden
onnte Nach erfolgter ruchtloſer Ermahnung fällt dieſer erſchwerende
Umſtand Weg, und PS kann nicht geleugnet werden, daß dadurch
das UucCrum cessans aun Berechtigung gewinnt, aber ob P allein
ausreichen würde, braucht nicht erörtert werden, da noch ein
anderer run vorhanden iſt Dieſer run eſteht in der Gefahr,
daß die eute, abgewieſen vom katholiſchen Friedensrichter, zum
nächſten proteſtantiſchen rediger gehen, ſich von ihm
trauen laſſen Eine Trauung von Katholiken muß als
cCOommunieatio IN Sacris betrachtet werden, und iſt deßhalb eine größere
Sünde, als eine Trauung vor einem Civil  —  2  Beamten

die Hoffnung, daß die böſe an  ng
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bleibe, die Cooperatio erſchwert, muß auch die Gefahr eines majus
malum die Coopeératio nich erleichtern, ondern ſe oft ganz
rechtfertigen. ——

ſt S 10 erlau 3u einem minus malum zu rathen,
wenn dadurch ein majus malum verhindert wird Das luerum
CESSaIIS. das immerhin ern nich unbedeutender perſönlicher Grund
für den Friedensrichter iſt, und die Gefahr eines majus malum
im allgemeinen, berechtigen uns eßha zu der Annahme, daß die
ort des Cardinal-Präfecten der Prop E'id „Eum 6886

inquietandum“ auch auf unſeren Fall Unter den gegebenen Umſtänden
anzuwenden iſt, und die eiden Theologen Kenrick und Konings
vollſtändig berechtigt 3u ſchreiben:

d 81 moniti nolint desistere. qui nuptias inire quaerunt.
culpae Teil 1101 sunt quod Operalll praestent

n. 161 KOn. 454 mere civilem.

Die neuen Translations⸗Begeln und die Birchen⸗
Patrocinien.

on einem Religions⸗Profeſſor In Preußen.
Der mit dem Jahre 1884 In Kraft getretene Canon de trans-

latione festorum vom Juli 1882 wird auch auf die Feier der
Particularfeſte der einzelnen Kirchen, alſo beſonders auf die
eier des Kirchenpatrons von inftu ſein werden näm⸗—
lich jene Diöceſanofficien mit dem ritus duplex VeI semmiduplex,
welche immer mit dem ctavtage des Patrons (eventuell auch mit
dem Feſttage zuſammentreffen, auf den erſten unbehinderten
Tag des (Calendarium perpetuum diocesanum fixirt werden müſſen
ſo daß In der betreffenden nicht mehr der für die
löceſe geltende, ondern eben dieſer aſſignirte Tag 168 Dropria
jener icien iſt Bisher ſind woh von vielen Seelſorgern dieſe
alljährlich behinderten Officien In gleicher Weiſe behandelt worden
Vie die blos zufällig (in dieſem oder jenem Jahre) verlegenden
Feſte, ſie ſind das einemal auf dieſen, das anderemal wieder
auf jenen Tag verlegt worden, 16 nachdem andere höhere oder
frühere Officien da die vor ihnen verlegt werden mußten.
Dieſe aceidentelle Verlegung iſt nach dem obengenannten Erlaß
der Ritencongregation bei Uplicia minora und Semiduplicia on——  —— „.„ —  21—  —2— — —  —5
aus dem Grunde nicht mehr zuläſſig,‚ weil I Zukunft dieſe Officien

dem Clerus der betreffenden 277 alljährlich theils ganz Unter.
laſſen (da 10 der Patronus Hcelesiae als Duplex primae Classis
die Commemoration Eu ſimplificirter ausſchließt, (ef. Be⸗
merkungen über die neuedirten Rubriken und Lectionen des Breviers),


